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1. Einleitung 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages wurden gebeten, gesetzliche Fristen 
im Gesetzgebungsverfahren von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) zu vergleichen. 
Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Darstellung der einschlägigen Vorschriften in 
Deutschland, Frankreich, Österreich, Polen, Schweden und Spanien. Zu berücksichtigen ist da-
bei, dass sich die Gesetzgebungsverfahren wegen der unterschiedlichen Staatsorganisation in den 
einzelnen genannten Ländern erheblich unterscheiden können. Dies gilt vor allem mit Blick auf 
die am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe und Kammern und hängt unter anderem da-
von ab, ob der jeweilige EU-Mitgliedstaat föderal organisiert ist oder nicht. 

Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf Angaben der genannten EU-Mitgliedstaaten in-
folge einer Anfrage der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages. Zusammenfas-
send zeigt sich, dass es in den meisten der vorliegend betrachteten EU-Mitgliedstaaten keine 
Mindestfrist für Gesetzgebungsverfahren als Ganzes gibt. In Schweden ist zwar ausdrücklich ge-
setzlich geregelt, dass ein Gesetzgebungsvorhaben innerhalb derjenigen Wahlperiode beschlossen 
werden sollte, in der das Vorhaben auch eingebracht wurde. Dies gilt allerdings auch in Deutsch-
land, wenngleich dies nicht ausdrücklich geregelt ist (sog. sachliche Diskontinuität).1 Allerdings 
finden sich Fristen und Zeitvorgaben für einzelne Verfahrensabschnitte sowohl in den Verfassun-
gen der jeweiligen EU-Mitgliedstaaten als auch in den Geschäftsordnungen der einzelnen am Ge-
setzgebungsverfahren beteiligten Organe. Haushaltsgesetzgebung oder dringliche / beschleunigte 
Gesetzgebungsverfahren werden in fast allen betrachteten EU-Mitgliedstaaten besonders geregelt. 
In Deutschland und Österreich gibt es im Fall eines „Notstandes“ zudem besondere Fristen im 
Gesetzgebungsverfahren. 

Im Anschluss befindet sich eine Tabelle zu den relevanten Regelungen. Soweit eine offizielle 
deutsche Übersetzung der Vorschriften zugänglich ist, wird diese zitiert. Im Übrigen wird die of-
fizielle, englische Übersetzung der jeweiligen Vorschrift zitiert. Dies gilt insbesondere für die Ge-
schäftsordnungen der jeweiligen Gesetzgebungsorgane der einzelnen Länder, für die es keine 
deutschen Übersetzungen gibt. 

2. Zu den Ländern im Einzelnen 

2.1. Deutschland 

In Deutschland ist die Gesamtdauer eines Gesetzgebungsverfahrens weder verfassungsrechtlich 
noch einfachgesetzlich geregelt. Spezielle Fristen und zeitliche Vorgaben zum Ablauf eines Ge-
setzgebungsverfahrens ergeben sich aus dem Grundgesetz (GG)2 und den Geschäftsordnungen der 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe. 

 

1 Vgl. zur sachlichen Diskontinuität, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Zum Prinzip der Dis-
kontinuität in Deutschland und anderen Mitgliedstaaten der EU, WD 3 - 3000 - 014/07 vom 13.02.2007,  
S. 6 ff.; die Ausführungen zu den einzelnen Ländern wurden nicht aktualisiert. 

2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer  
100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert am 19.12.2022 (BGBl. I S. 2478). 

https://www.bundestag.de/resource/blob/423384/8640b5a2cef428fcab386076e9eda5c1/WD-3-014-07-pdf-data.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
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Gesetzentwürfe der Bundesregierung sind nach Art. 76 Abs. 2 GG zunächst dem Bundesrat zuzu-
leiten. Der Bundesrat kann innerhalb von sechs Wochen zu diesen Stellung nehmen. Aus wichti-
gem Grund kann der Bundesrat die Frist auf neun Wochen verlängern. Die Bundesregierung kann 
einen Gesetzentwurf, den sie bei der Zuleitung an den Bundesrat ausnahmsweise als besonders 
eilbedürftig bezeichnet hat, bereits nach drei Wochen oder, wenn der Bundesrat eine Verlänge-
rung begehrt, nach sechs Wochen dem Bundestag zuleiten. Dies gilt auch, wenn noch keine Stel-
lungnahme des Bundesrates bei der Bundesregierung eingegangen ist. Die Bundesregierung muss 
dann die Stellungnahme des Bundesrates unverzüglich nach Eingang dem Bundestag nach-
reichen. Gesetzentwürfe des Bundesrates sind dem Bundestag durch die Bundesregierung nach 
Art. 76 Abs. 3 GG ebenfalls innerhalb von sechs Wochen zuzuleiten. Auch insoweit kann die Zu-
leitungsfrist aus wichtigem Grund entsprechend auf neun Wochen verlängert oder aus Gründen 
der Eilbedürftigkeit auf drei Wochen bzw. sechs Wochen verkürzt werden. 

Der Bundestag hat über die Gesetzentwürfe in angemessener Frist zu beraten und Beschluss zu 
fassen. Das Grundgesetz bestimmt insoweit keine weiteren zeitlichen Vorgaben. Der zeitliche Ab-
lauf der Beratungen des Bundestages ist in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 
(GOBT)3 in den §§ 78 ff. näher geregelt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die GOBT nur Binnen-
recht des Deutschen Bundestages ist und von ihren Vorschriften im Einzelfall mit Zweidrittel-
mehrheit der anwesenden Abgeordneten abgewichen werden kann, wenn die Bestimmungen des 
Grundgesetzes dem nicht entgegenstehen (§ 126 GOBT). 

Nach § 78 GOBT werden Gesetzentwürfe im Bundestag in der Regel in drei Beratungen behan-
delt. Die erste Beratung eines Gesetzentwurfs beginnt frühestens am dritten Tag nach der Vertei-
lung der entsprechenden Drucksache. Am Schluss der ersten Beratung wird der Gesetzentwurf in 
der Regel einem oder mehreren Ausschüssen überwiesen. Die zweite Beratung eines Gesetzent-
wurfs beginnt in der Regel am zweiten Tag nach der Verteilung der Beschlussempfehlung und 
des Berichts des federführenden Ausschusses. Wenn auf Antrag einer Fraktion oder 5% der Ab-
geordneten Zweidrittel der im Bundestag anwesenden Abgeordneten dies beschließen, kann der 
Bundestag ohne Ausschussüberweisung in die zweite Beratung eintreten oder die zweite Bera-
tung früher beginnen. Die dritte Beratung und Schlussabstimmung erfolgen im Anschluss an die 
zweite Beratung, wenn in der zweiten Beratung keine Änderungen beschlossen wurden. Im Fall 
von Änderungen in der zweiten Beratung beginnen die dritte Beratung und Schlussabstimmung 
am zweiten Tag nach der Verteilung der Drucksache mit den beschlossenen Änderungen. Wenn 
eine Zweidrittel-Mehrheit der anwesenden Abgeordneten dies beschließt, können sie früher be-
ginnen. 

Gemäß Art. 77 Abs. 1 GG sind die vom Bundestag beschlossenen Gesetze nach ihrer Annahme 
unverzüglich dem Bundesrat durch den Bundestagspräsidenten zuzuleiten. Der Bundesrat hat 
drei Wochen Zeit, um nach Art. 77 Abs. 2 GG die Einberufung eines Vermittlungsausschusses zu 
verlangen. Für die Beratungen im Vermittlungsausschuss enthalten weder das Grundgesetz noch 
die Gemeinsame Geschäftsordnung des Bundestages und des Bundesrates für den 

 

3 Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.07.1980 (BGBl. I 
S. 1237), zuletzt geändert laut Bekanntmachung vom 28.02.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 64). 

https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/go_btg/go_btg-197104
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Vermittlungsausschuss (GOVA)4 Fristvorgaben. Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 GOVA ist jedoch ein Ei-
nigungsvorschlag auf Änderung oder Aufhebung des vom Bundestag beschlossenen Gesetzes als-
bald auf die Tagesordnung des Bundestages zu setzen. 

Der weitere Verfahrensablauf hängt davon ab, ob es sich um ein Zustimmungs- oder ein Ein-
spruchsgesetz handelt. Zustimmungsgesetze kommen nur mit Zustimmung des Bundesrates zu-
stande. Bei Einspruchsgesetzen steht dem Bundesrat demgegenüber nur ein Einspruch zu, den 
der Bundestag aber zurückweisen kann. So können bei Zustimmungsgesetzen auch Bundestag 
und Bundesregierung die Einberufung des Vermittlungsausschusses verlangen. Wenn der Ver-
mittlungsausschuss eine Änderung des Gesetzesbeschlusses vorschlägt, hat der Bundestag erneut 
darüber Beschluss zu fassen. Wenn der Bundesrat keinen Vermittlungsausschuss verlangt hat 
oder das Vermittlungsverfahren ohne einen Vorschlag zur Änderung des Gesetzesbeschlusses be-
endet ist, hat der Bundesrat bei Zustimmungsgesetzen nach Art. 77 Abs. 2a GG in einer angemes-
senen Frist über die Zustimmung zum Gesetz Beschluss zu fassen.  

Bei Einspruchsgesetzen kann der Bundesrat gemäß Art. 77 Abs. 3 GG nach Abschluss des Verfah-
rens vor dem Vermittlungsausschuss innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen. Die Ein-
spruchsfrist beginnt mit dem Eingang des vom Bundestag erneut gefassten Beschlusses, wenn der 
Vermittlungsausschuss Änderungen vorgeschlagen hat. In allen anderen Fällen beginnt die Ein-
spruchsfrist mit dem Eingang der Mitteilung des Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses, dass 
das Verfahren vor dem Ausschuss abgeschlossen ist. 

Ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz kommt nach Art. 78 GG zustande, wenn der Bundesrat 
dem Gesetzentwurf zustimmt, keinen Antrag auf Einberufung eines Vermittlungsausschusses 
stellt, innerhalb der zweiwöchigen Frist des Art. 77 Abs. 3 GG keinen Einspruch einlegt oder den 
Einspruch zurücknimmt oder wenn der Bundestag den Einspruch zurückweist. Zeitliche Vorga-
ben für die Ausfertigung und Verkündung eines danach zustande gekommenen Gesetzes ergeben 
sich nicht aus dem Grundgesetz. Allerdings soll nach Art. 82 GG jedes Gesetz den Tag des In-
krafttretens bestimmen. Wenn eine solche Bestimmung fehlt, treten diese Gesetze 14 Tage nach 
Ausgabe des Bundesgesetzblattes in Kraft. 

Gemäß Art. 110 Abs. 2 GG wird der Haushaltsplan für ein oder mehrere Rechnungsjahre, nach 
Jahren getrennt, vor Beginn des ersten Rechnungsjahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt. 
Für Teile des Haushaltsplanes kann vorgesehen werden, dass sie für unterschiedliche Zeiträume, 
nach Rechnungsjahren getrennt, gelten. Art. 110 Abs. 3 GG regelt, dass die Haushaltsgesetzesvor-
lage sowie Vorlagen zur Änderung des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplanes gleichzeitig 
mit der Zuleitung an den Bundesrat beim Bundestag eingebracht werden. Der Bundesrat ist au-
ßerdem berechtigt, innerhalb von sechs Wochen, bei Änderungsvorlagen innerhalb von drei Wo-
chen, zu den Vorlagen Stellung zu nehmen. 

Eine weitere Besonderheit regelt Art. 81 Abs. 2 GG für den Fall des Gesetzgebungsnotstandes 
(Art. 81 Abs. 1 i.V.m. Art. 68 GG). Danach gilt im Fall des Gesetzgebungsnotstands ein Gesetz, 

 

4 Gemeinsame Geschäftsordnung des Bundestages und des Bundesrates für den Ausschuss nach Artikel 77 des 
Grundgesetzes (Vermittlungsausschuss) vom 05.05.1951 (BGBl. 1951 II S. 103), zuletzt geändert durch Bekannt-
machung vom 30.04.2003 (BGBl. I S. 677); für die 20. Wahlperiode übernommen durch Beschluss des Deut-
schen Bundestages vom 26.10.2021. 

https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/vermittlungsausschuss-249302
https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/vermittlungsausschuss-249302
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soweit der Bundesrat ihm zustimmt, als zustande gekommen, wenn der Bundestag eine Gesetzes-
vorlage nach Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes erneut ablehnt oder er sie in einer für die 
Bundesregierung als unannehmbar bezeichneten Fassung annimmt. Das gleiche gilt, wenn die 
Vorlage vom Bundestag nicht innerhalb von vier Wochen nach der erneuten Einbringung verab-
schiedet wird. 

2.2. Frankreich 

In Frankreich gibt es ebenfalls keine spezielle Frist für den Abschluss eines Gesetzgebungsverfah-
rens. Im Wesentlichen ergeben sich zeitliche Vorgaben und Fristen für einzelne Verfahrensab-
schnitte aus der französischen Verfassung5 sowie aus der Geschäftsordnung des Senats6. Beson-
dere Regelungen gibt es für Gesetzgebungsvorhaben im Bereich der Haushaltsgesetzgebung und 
der Sozialversicherung. Die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren sind in Art. 45 der 
französischen Verfassung geregelt. 

Die zentrale verfassungsrechtliche Vorschrift ist Art. 42 der französischen Verfassung. Danach 
sollen Gesetzesvorlagen erst nach sechs Wochen, nachdem sie eingebracht wurden, beraten wer-
den. Vor der zweiten befassten Kammer kann die Lesung danach erst nach Ablauf einer Frist von 
vier Wochen nach der Übermittlung der Gesetzesvorlage stattfinden. Diese Fristen sind nicht an-
wendbar auf Gesetzentwürfe in Krisensituationen, im beschleunigten Gesetzgebungsverfahren, 
auf Haushaltsgesetze oder Gesetzentwürfe betreffend die Sozialversicherung. Letztere sind spezi-
ell in Art. 47 und Art. 47-1 der französischen Verfassung geregelt, die eine Maximalfrist für die 
Beratung von 70 bzw. 50 Tagen vorsehen (Art. 47 (3) bzw. Art. 47-1 (3) der französischen Verfas-
sung).  

Allein die Regierung kann ein beschleunigtes Verfahren im Sinne des Art. 45 der französischen 
Verfassung einleiten, wenn sie den Gesetzentwurf einbringt. Im Fall eines beschleunigten Verfah-
rens kann vor allem von der sechs- und vierwöchigen Frist nach Art. 42 der französischen Verfas-
sung abgesehen werden. 

In der Geschäftsordnung des Senats wird unter anderem in Art. 17 bis bestimmt, dass zwischen 
der Prüfung des Gesetzentwurfs der Regierung oder eines einzelnen Abgeordneten und der Bera-
tung im Plenum zwei Wochen liegen sollen. 

2.3. Österreich 

Auch in Österreich ist die Gesamtdauer eines Gesetzgebungsverfahrens weder durch die Verfas-
sung noch einfachgesetzlich geregelt. Lediglich Art. 42 Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes (B-
VG)7 sieht vor, dass jeder Gesetzesbeschluss des Nationalrates unverzüglich von dessen Präsiden-
ten dem Bundesrat zu übermitteln ist. Nur wenn der Bundesrat gegen diesen Beschluss keinen 
mit Gründen versehenen Einspruch erhoben hat, kann dieser Gesetzesbeschluss, soweit nicht 

 

5 La Constitution vom 04.10.1958, mit Stand vom 08.03.2024; deutsche Übersetzung mit Stand vom 21.07.2008. 

6 Règlement du Sénat et Instruction Générale du Bureau, mit Stand vom 08.03.2024. 

7 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930, zuletzt geändert am 26.02.2024 durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 5/2024. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
https://www.senat.fr/reglement/reglement13.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
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verfassungsgesetzlich anderes bestimmt ist, beurkundet und kundgemacht werden (Art. 42 Abs. 2 
des Bundesverfassungsgesetzes). Nach Art. 42 Abs. 3 B-VG muss dieser Einspruch dem National-
rat binnen acht Wochen nach Einlangen des Gesetzesbeschlusses beim Bundesrat von dessen 
Vorsitzenden schriftlich übermittelt werden; er ist dem Bundeskanzler zur Kenntnis zu bringen. 

Art. 18 Abs. 3, Abs. 4 B-VG regeln besondere Zeitvorgaben für ein Gesetzgebungsverfahren in 
Notstandskonstellationen, wenn die sofortige Erlassung von Maßnahmen, die verfassungsgemäß 
einer Beschlussfassung des Nationalrates bedürfen, zur Abwehr eines offenkundigen, nicht wie-
der gutzumachenden Schadens für die Allgemeinheit zu einer Zeit notwendig wird, in der der 
Nationalrat nicht versammelt ist, nicht rechtzeitig zusammentreten kann oder in seiner Tätigkeit 
durch höhere Gewalt behindert ist. In diesen Fällen kann der Bundespräsident auf Vorschlag der 
Bundesregierung und im Einvernehmen mit dem vom Hauptausschuss des Nationalrates einzu-
setzenden ständigen Unterausschuss unter seiner und deren Verantwortlichkeit diese Maßnah-
men durch vorläufige gesetzändernde Verordnungen treffen. Eine danach erlassene Verordnung 
ist von der Bundesregierung unverzüglich dem Nationalrat vorzulegen, den der Bundespräsident, 
falls der Nationalrat in diesem Zeitpunkt keine Tagung hat, während der Tagung aber der Präsi-
dent des Nationalrates für einen der der Vorlage folgenden acht Tage einzuberufen hat. Binnen 
vier Wochen nach der Vorlage hat der Nationalrat entweder an Stelle der Verordnung ein ent-
sprechendes Bundesgesetz zu beschließen oder durch Beschluss das Verlangen zu stellen, dass 
die Verordnung von der Bundesregierung sofort außer Kraft gesetzt wird. Im letzterwähnten Fall 
muss die Bundesregierung diesem Verlangen sofort entsprechen. Zum Zweck der rechtzeitigen 
Beschlussfassung des Nationalrates hat der Präsident die Vorlage spätestens am vorletzten Tag 
der vierwöchigen Frist zur Abstimmung zu stellen. Die näheren Bestimmungen trifft das Bundes-
gesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates. Dieses Instrument der Gesetzgebung im Not-
standsfall wurde im Jahr 1929 eingeführt, jedoch bisher noch nicht angewendet. 

Das Geschäftsordnungsgesetz des Nationalrates (GOG-NR)8 enthält keine allgemeinen Regelungen 
für die Beschlussfassung über Gesetzesvorlagen innerhalb einer bestimmten Dauer. Sie regelt al-
lein in Bezug auf die Vorberatung eines Volksbegehrens gemäß § 24 Abs. 2 GOG-NR, dass diese 
innerhalb eines Monates nach Zuweisung an den Ausschuss zu beginnen hat. Nach weiteren vier 
Monaten ist dem Nationalrat jedenfalls ein Bericht zu erstatten. Ferner ist im Zusammenhang mit 
sog. Selbstständigen Anträgen von Abgeordneten nach § 26 Abs. 7 GOG-NR geregelt, dass die je-
weiligen Antragsteller verlangen können, dass die Vorberatung eines Selbständigen Antrages von 
Abgeordneten innerhalb von acht Wochen nach der Übergabe des Verlangens aufgenommen 
wird, wenn ein Ausschuss die Vorberatung nicht binnen sechs Monaten nach Zuweisung der 
Vorlage begonnen hat. 

Schließlich regelt § 108 GOG-NR, dass die GOG-NR nur auf Grund von Selbständigen Anträgen 
von Abgeordneten im Sinne der § 26 GOG-NR geändert werden kann. Solche Änderungsanträge 
sind nach Durchführung der ersten Lesung einer Ausschussberatung zu unterziehen und der 
Ausschuss hat schriftlich Bericht zu erstatten, worauf die zweite Lesung im Nationalrat und frü-
hestens 24 Stunden nach Abschluss der zweiten Lesung die dritte Lesung stattfindet. In allen an-
deren Fällen findet die dritte Lesung regelmäßig unmittelbar nach der zweiten Lesung statt. 

 

8 Bundesgesetz vom 04.07.1975 über die Geschäftsordnung des Nationalrates (GOG-NR), StF: BGBl. Nr. 410/1975 
(NR: GP XIII IA 156/A AB 1640, S. 151.). 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000576
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Der Nationalrat kann nach § 43 GOG-NR auf Vorschlag des Präsidenten oder auf Antrag eines Ab-
geordneten (§ 59 Abs. 1 GOG-NR) jederzeit − auch während der Verhandlung über einen Gegen-
stand im Ausschuss − dem Ausschuss eine Frist zur Berichterstattung setzen. Dies gilt auch für 
den Fall, wenn ein Ausschuss noch nicht mit Beratungen begonnen hat. Dieses Instrument zur 
Fristsetzung wird regelmäßig genutzt. Eine entsprechende Regelung findet sich in § 45 der Ge-
schäftsordnung des Bundesrates (GO-BR).9 

Außerdem sieht § 44 Abs. 1 GOG-NR vor, dass die Verhandlung eines Gegenstandes, der von ei-
nem Ausschuss vorzuberaten ist, im Nationalrat in der Regel nicht vor Ablauf von 24 Stunden 
nach erfolgter Verteilung des Ausschussberichtes stattfinden darf. Von dieser Frist kann nur ge-
mäß § 44 Abs. 2 GOG-NR abgesehen werden. Für die Verhandlung eines Gegenstandes im Bun-
desrat findet sich eine entsprechende Regelung in § 44 GO-BR. 

2.4. Polen 

In Polen gibt es ebenfalls keine spezielle Frist für die Verabschiedung von Gesetzen und für Ge-
setzgebungsverfahren. Allerdings sehen sowohl die polnische Verfassung10 als auch die Ge-
schäftsordnung des Sejms (polnische Parlament)11 für einzelne Verfahrensabschnitte Fristen und 
Zeitvorgaben insbesondere für die Stellungnahme zu Gesetzen durch den Senat und die Unter-
zeichnung von Gesetzen durch den Präsidenten der Republik Polen vor. 

Die Beratungen im Sejm sind in der Geschäftsordnung des Sejms geregelt. Die erste Lesung soll 
nicht früher als sieben Tage nach der Einbringung des Gesetzentwurfs stattfinden (Art. 37 (4) der 
Geschäftsordnung des Sejms). Die zweite Lesung soll nicht früher als sieben Tage nach der Zulei-
tung des Ausschussberichts an die Abgeordneten erfolgen (Art. 44 (3) der Geschäftsordnung des 
Sejms). Die dritte Lesung findet unmittelbar nach der zweiten Lesung statt, wenn der Gesetzent-
wurf nicht an die Ausschüsse zurückgegeben wurde (Art. 48 der Geschäftsordnung des Sejms). 
Insgesamt kann der Sejm über Abweichungen von diesen zeitlichen Vorgaben entscheiden. 

Nach Artikel 121 der polnischen Verfassung wird ein im Sejm eingebrachter Gesetzentwurf dem 
Senat durch den sog. Sejmmarschall zugeleitet. Der Senat hat 30 Tage für die Beratung des Ge-
setzentwurfs Zeit, diesen anzunehmen, Änderungen vorzunehmen oder insgesamt abzulehnen. 
Versäumt der Senat dies, gilt der Gesetzentwurf nach 30 Tagen nach der Zuleitung an den Senat 
in der vom Sejm beschlossen Fassung als angenommen. Der Präsident der polnischen Republik 
soll den Gesetzentwurf nach Art. 122 der polnischen Verfassung innerhalb von 21 Tagen unter-
zeichnen. Art. 123 der polnischen Verfassung regelt das Gesetzgebungsverfahren in dringenden 
Fällen. Davon sind bestimmte Gesetzesvorhaben, wie Steuergesetze, ausgenommen. 

 

9 Geschäftsordnung des Bundesrates in der Fassung der Kundmachung des Bundeskanzlers vom 05.07.1988, zu-
letzt geändert durch Änderung der Geschäftsordnung des Bundesrates am 27.04.2021 (BGBl. I Nr. 79/2021). 

10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, verabschiedet von der Nationalversammlung am 02.04.1997, deutsche 
Fassung der Verfassung der Republik Polen. 

11 Auf Englisch Resolution of the Sejm of the Republic of Poland vom 30.07.1992 (The Standing Orders of the 
Sejm of the Republic of Poland) mit Stand vom 07.12.2023. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000976
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/niemiecki/kon1.htm
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/niemiecki/kon1.htm
https://oide.sejm.gov.pl/oide/en/index.php?option=com_content&view=article&id=14798:the-standing-orders-of-the-sejm-of-the-republic-of-poland&catid=7&Itemid=361
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Besonderheiten bei der Haushaltsgesetzgebung sind in den Art. 223 ff. der polnischen Verfassung 
geregelt. Danach kann der Senat insbesondere Änderungen des Haushaltsgesetzes innerhalb von 
20 Tagen nach der Weiterleitung an ihn beschließen (Art. 223 der polnischen Verfassung). 

2.5. Schweden 

In Schweden ergeben sich die wesentlichen Vorschriften über Fristen und zeitliche Vorgaben im 
Gesetzgebungsverfahren aus dem Reichstagsgesetz (Riksdag Act),12 das ein Gesetz im Rang zwi-
schen Verfassungsrecht und einfachem Gesetz ist. 

Nach Kapitel 9 Art. 3 des Reichstagsgesetzes bestimmt das Parlament den spätesten Termin für 
die Einreichung von Gesetzentwürfen, die nach Ansicht der Regierung in der laufenden Sitzungs-
periode des Parlaments behandelt werden sollten. Die Abgeordneten können nach Einbringung 
des Entwurfs binnen 15 Tagen Anträge stellen (Kapitel 9 Art. 12-13 des Reichstagsgesetzes). 
Diese Frist kann allerdings geändert werden. Gemäß Kapitel 11 Art. 2 des Reichstagsgesetzes 
muss der Gesetzentwurf den Abgeordneten, die auf der Grundlage der vom Parlamentsausschuss 
vorgeschlagenen Entscheidung über die Verabschiedung des Gesetzes entscheiden, spätestens 
zwei Tage vor der Beratung zur Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich soll nach Kapitel 11 
Art. 15 des Reichstagsgesetzes ein Gesetzgebungsverfahren in der Wahlperiode abgeschlossen 
werden, in der der Gesetzentwurf eingebracht wurde. 

Besondere Vorschriften sieht des Reichstagsgesetz für Gesetzgebungsverfahren „in der Schwebe“ 
vor. Wenn ein Gesetzentwurf 12 Monate in der Schwebe gehalten wurde, soll dieser in der Regel 
vor Ablauf des folgenden Kalenderjahrs geprüft werden (Kapitel 11 Art. 20 des Reichstagsgeset-
zes). 

2.6. Spanien 

In Spanien ist das Gesetzgebungsverfahren in der spanischen Verfassung13 und vor allem in der 
Geschäftsordnung des Abgeordnetenkongresses (Reglamento del Congreso de los Diputados)14. 
Das spanische Parlament besteht aus dem Abgeordnetenkongress und dem Senat und wird zu-
sammen als „Cortes Generales“ bezeichnet (siehe dazu Art. 66 (1) der spanischen Verfassung). 

Art. 90 der spanischen Verfassung regelt die Weiterleitung des Gesetzentwurfs an den Senat und 
die Beratungen im Senat. Dieser kann binnen zwei Monaten Änderungsanträge einreichen oder 
ein Veto einlegen. Bei für dringlich erklärten Gesetzentwürfen ist die Frist auf 20 Tage reduziert. 
Nach Art. 91 der spanischen Verfassung billigt der spanische König die von den Cortes Generales 
verabschiedeten Gesetze in einem Zeitraum von fünfzehn Tagen, verkündet sie und ordnet ihre 

 

12 The Riksdag Act (2014:801) einschließlich des Swedish Code of Statutes (SFS) 2023:507. 

13 Die Spanische Verfassung, gebilligt durch die Cortes in den am 31.10.1978 abgehaltenen Vollversammlungen 
des Kongresses der Abgeordneten und des Senats, ratifiziert vom spanischen Volk durch Referendum vom 
06.12.1978, sanktioniert durch seine Majestät den König vor den Cortes am 27.12.1978. 

14 Reglamento del Congreso de los Diputados vom 10.02.1982, zuletzt geändert am 28.11.2023; auf Englisch: 
Standing Orders of the Congress of Deputies. 

https://www.riksdagen.se/globalassets/05.-sa-fungerar-riksdagen/demokrati/the-riksdag-act-2023_new.pdf
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionALEMAN.pdf
https://www.congreso.es/webpublica/ficherosportal/reglam_congreso.pdf
https://www.congreso.es/webpublica/ficherosportal/standing_orders_02.pdf
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unverzügliche Veröffentlichung an. Weitere Einzelheiten des Gesetzgebungsverfahrens sind in 
der Geschäftsordnung des Abgeordnetenkongresses geregelt. 

Gemäß Art. 86 der spanischen Verfassung kann die Regierung im Falle einer außerordentlichen 
und dringenden Notwendigkeit provisorische gesetzgebende Verfügungen in Form von Gesetzes-
verordnungen (Decretos-leyes) erlassen, die sich jedoch nicht auf die Ordnung der grundlegen-
den Institutionen des Staates, in der Verfassung festgelegten Rechte, Pflichten und Freiheiten der 
Bürger, auf die Ordnung der Autonomen Gemeinschaften oder auf das allgemeine Wahlrecht be-
ziehen dürfen. Die Gesetzesverordnungen müssen unverzüglich dem Kongress vorgelegt werden, 
der hierzu einberufen wird, sofern er sich nicht in einer Sitzungsperiode befindet, und müssen 
innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Verkündigung einer Debatte und Gesamtabstimmung unter-
worfen werden.  

Weitere Vorschriften zu dringenden Gesetzgebungsvorhaben sind in Sec. 93 und Sec. 94 der Ge-
schäftsordnung des Abgeordnetenkongresses geregelt. Vor allem Sec. 94 der Geschäftsordnung 
des Abgeordnetenkongresses bestimmt, dass in dringenden Fällen unbeschadet der Bestimmun-
gen von Sec. 91 der Geschäftsordnung die Dauer der Fristen bzw. zeitlichen Vorgaben die Hälfte 
der grundsätzlich festgelegten Dauer beträgt. 
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3. Übersicht zu den relevanten Vorschriften 

EU- 
Mitgliedstaat 

Verfahrens- und  
Gesetzesart Norm Gesetzestext 

Deutschland Verfassungsrechtliche 
Regelungen zum  
Gesetzgebungsverfahren 
(Grundgesetz GG]) 

Art. 76 Abs. 2 Satz 1,  
Satz 2 GG 

Vorlagen der Bundesregierung sind zunächst dem Bundesrat zuzuleiten. Der Bundesrat ist 
berechtigt, innerhalb von sechs Wochen zu diesen Vorlagen Stellung zu nehmen. 

Art. 76 Abs. 2 Satz 3 GG Verlangt er aus wichtigem Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vor-
lage, eine Fristverlängerung, so beträgt die Frist neun Wochen. 

Art. 76 Abs. 2 Satz 4  
(1. Alt.) GG 

Die Bundesregierung kann eine Vorlage, die sie bei der Zuleitung an den Bundesrat aus-
nahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat, nach drei Wochen […] dem Bun-
destag zuleiten, auch wenn die Stellungnahme des Bundesrates noch nicht bei ihr einge-
gangen ist; […]. 

Art. 76 Abs. 2 Satz 4  
(2. Alt.) GG 

Die Bundesregierung kann eine Vorlage, die sie bei der Zuleitung an den Bundesrat aus-
nahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat […], wenn der Bundesrat ein Verlan-
gen nach Satz 3 geäußert hat, nach sechs Wochen dem Bundestag zuleiten, auch wenn die 
Stellungnahme des Bundesrates noch nicht bei ihr eingegangen ist; […]. 

Art. 76 Abs. 2 Satz 4  
a.E. GG 

[die Bundesregierung] hat die Stellungnahme des Bundesrates unverzüglich nach Eingang 
dem Bundestag nachzureichen. 

Art. 76 Abs. 2 Satz 5 GG Bei Vorlagen zur Änderung dieses Grundgesetzes und zur Übertragung von Hoheitsrechten 
nach Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist zur Stellungnahme neun Wochen; Satz 4 
findet keine Anwendung. 

Art. 76 Abs. 3 Satz 1 GG Vorlagen des Bundesrates sind dem Bundestag durch die Bundesregierung innerhalb von 
sechs Wochen zuzuleiten. 

Art. 76 Abs. 3 Satz 3 GG Verlangt sie aus wichtigem Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer 
Vorlage, eine Fristverlängerung, so beträgt die Frist neun Wochen. 

Art. 76 Abs. 3 Satz 4  
(1. Alt.) GG 

Wenn der Bundesrat eine Vorlage ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet 
hat, beträgt die Frist drei Wochen […]. 

Art. 76 Abs. 3 Satz 4  
(2. Alt.) GG 

Wenn der Bundesrat eine Vorlage ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet 
hat, beträgt die Frist […], wenn die Bundesregierung ein Verlangen nach Satz 3 geäußert 
hat, sechs Wochen. 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
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Art. 76 Abs. 3 Satz 5 GG Bei Vorlagen zur Änderung dieses Grundgesetzes und zur Übertragung von Hoheitsrechten 
nach Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist neun Wochen; Satz 4 findet keine Anwen-
dung. 

Art. 76 Abs. 3 Satz 6 GG Der Bundestag hat über die Vorlagen in angemessener Frist zu beraten und Beschluß zu 
fassen. 

Art. 77 Abs. 1 GG Die Bundesgesetze werden vom Bundestage beschlossen. Sie sind nach ihrer Annahme 
durch den Präsidenten des Bundestages unverzüglich dem Bundesrate zuzuleiten. 

Art. 77 Abs. 2 Satz 1 GG Der Bundesrat kann binnen drei Wochen nach Eingang des Gesetzesbeschlusses verlangen, 
daß ein aus Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates für die gemeinsame Bera-
tung von Vorlagen gebildeter Ausschuß einberufen wird. 

Art. 77 Abs. 2a GG Soweit zu einem Gesetz die Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist, hat der Bundes-
rat, wenn ein Verlangen nach Absatz 2 Satz 1 nicht gestellt oder das Vermittlungsverfahren 
ohne einen Vorschlag zur Änderung des Gesetzesbeschlusses beendet ist, in angemessener 
Frist über die Zustimmung Beschluß zu fassen. 

Art. 77 Abs. 3 Satz 1 GG Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates nicht erforderlich ist, kann der 
Bundesrat, wenn das Verfahren nach Absatz 2 beendigt ist, gegen ein vom Bundestage be-
schlossenes Gesetz binnen zwei Wochen Einspruch einlegen.  

Art. 82 Abs. 2 GG Jedes Gesetz und jede Rechtsverordnung soll den Tag des Inkrafttretens bestimmen. Fehlt 
eine solche Bestimmung, so treten sie mit dem vierzehnten Tage nach Ablauf des Tages in 
Kraft, an dem das Bundesgesetzblatt ausgegeben worden ist. 

Nach Erklärung des  
verfassungsrechtlichen  
Gesetzgebungsnotstands 
(Grundgesetz [GG]) 

Art. 81 Abs. 1, Abs. 2  
Satz 2 GG 

(1) Wird im Falle des Artikels 68 der Bundestag nicht aufgelöst, so kann der Bundespräsi-
dent auf Antrag der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates für eine Gesetzes-
vorlage den Gesetzgebungsnotstand erklären, wenn der Bundestag sie ablehnt, obwohl die 
Bundesregierung sie als dringlich bezeichnet hat. Das gleiche gilt, wenn eine Gesetzesvor-
lage abgelehnt worden ist, obwohl der Bundeskanzler mit ihr den Antrag des Artikels 68 
verbunden hatte. 

(2) Lehnt der Bundestag die Gesetzesvorlage nach Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes 
erneut ab oder nimmt er sie in einer für die Bundesregierung als unannehmbar bezeichne-
ten Fassung an, so gilt das Gesetz als zustande gekommen, soweit der Bundesrat ihm zu-
stimmt. Das gleiche gilt, wenn die Vorlage vom Bundestage nicht innerhalb von vier Wo-
chen nach der erneuten Einbringung verabschiedet wird. 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
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Art. 81 Abs. 3 GG  
 

Während der Amtszeit eines Bundeskanzlers kann auch jede andere vom Bundestage abge-
lehnte Gesetzesvorlage innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der ersten Erklärung 
des Gesetzgebungsnotstandes gemäß Absatz 1 und 2 verabschiedet werden. Nach Ablauf 
der Frist ist während der Amtszeit des gleichen Bundeskanzlers eine weitere Erklärung des 
Gesetzgebungsnotstandes unzulässig. 

Verfassungsrechtliche 
Haushaltsgesetzgebung 
(Grundgesetz [GG]) 

Art 110 Abs. 2, Abs. 3  
Satz 1 a.E. (1. Alt.) GG  

(2) Der Haushaltsplan wird für ein oder mehrere Rechnungsjahre, nach Jahren getrennt, 
vor Beginn des ersten Rechnungsjahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Für Teile 
des Haushaltsplanes kann vorgesehen werden, daß sie für unterschiedliche Zeiträume, 
nach Rechnungsjahren getrennt, gelten. 

(3) Die Gesetzesvorlage nach Absatz 2 Satz 1 sowie Vorlagen zur Änderung des Haushalts-
gesetzes und des Haushaltsplanes werden gleichzeitig mit der Zuleitung an den Bundesrat 
beim Bundestage eingebracht; der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen 
[…] zu den Vorlagen Stellung zu nehmen. 

Art 110 Abs. 2, Abs. 3  
Satz 1 a.E. (2. Alt.) GG 

[…] (3) Die Gesetzesvorlage nach Absatz 2 Satz 1 sowie Vorlagen zur Änderung des Haus-
haltsgesetzes und des Haushaltsplanes werden gleichzeitig mit der Zuleitung an den Bun-
desrat beim Bundestage eingebracht; der Bundesrat ist berechtigt, […] bei Änderungsvorla-
gen innerhalb von drei Wochen, zu den Vorlagen Stellung zu nehmen. 

Regelungen in der  
Geschäftsordnung des 
Bundestages (GOBT) zu 
den Beratungen der  
Gesetzesvorlagen 

§§ 78 Abs. 5 GOBT Soweit die Geschäftsordnung nichts anderes vorschreibt oder zuläßt, beginnen die Bera-
tungen der Vorlagen frühestens am dritten Tage nach Verteilung der Drucksachen (§ 123). 

§ 81 Abs. 1 Satz 2 GOBT Die zweite Beratung wird mit einer allgemeinen Aussprache eröffnet, wenn sie vom Ältes-
tenrat empfohlen oder von einer Fraktion oder von anwesenden fünf vom Hundert der 
Mitglieder des Bundestages verlangt wird. Sie beginnt am zweiten Tag nach Verteilung 
der Beschlußempfehlung und des Ausschußberichts, früher nur, wenn auf Antrag einer 
Fraktion oder von fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages zwei Drittel der an-
wesenden Mitglieder des Bundestages es beschließen; bei Gesetzentwürfen der Bundesre-
gierung, die für dringlich erklärt worden sind (Artikel 81 des Grundgesetzes), kann die 
Fristverkürzung mit der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages beschlossen werden. 

§ 84 Buchstabe a) GOBT Die dritte Beratung erfolgt, wenn in zweiter Beratung keine Änderungen beschlossen wor-
den sind, anschließend, […]. 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/go_btg
https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/go_btg
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§ 84 Buchstabe b) GOBT Die dritte Beratung erfolgt, […] wenn Änderungen beschlossen sind, am zweiten Tage 
nach Verteilung der Drucksachen mit den beschlossenen Änderungen, früher nur, wenn 
auf Antrag einer Fraktion oder von fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages zwei 
Drittel der anwesenden Mitglieder des Bundestages es beschließen; bei Gesetzentwürfen 
der Bundesregierung, die für dringlich erklärt worden sind (Artikel 81 des Grundgesetzes), 
kann die Fristverkürzung mit der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages beschlossen 
werden. Für den Antrag gilt die Frist des § 20 Abs. 2 Satz 3. 

Frankreich Verfassungsrechtliche 
Regelungen zum  
Gesetzgebungsverfahren  
(französische  
Verfassung) 

Art. 42 (3) 1 der  
französischen  
Verfassung 

Die Beratung im Plenum eines Gesetzentwurfs oder eines Gesetzesvorschlags kann vor der 
zuerst befassten Kammer in erster Lesung erst nach Ablauf einer Frist von sechs Wochen 
ab seiner Einbringung stattfinden.  

Art. 42 (3) 2 der  
französischen  
Verfassung 

Vor der zweiten befassten Kammer kann sie erst nach Ablauf einer Frist von vier Wochen 
ab seiner Übermittlung stattfinden. 

Art. 42 (4) der  
französischen  
Verfassung 

Der vorstehende Absatz kommt nicht zur Anwendung, wenn das beschleunigte Verfahren 
unter den in Artikel 45 vorgesehenen Bedingungen eingeleitet worden ist. Zur Anwen-
dung kommt es auch nicht bei Entwürfen von Haushaltsgesetzen, Entwürfen von Gesetzen 
zur Finanzierung der Sozialversicherung und Entwürfen von Texten betreffend Krisensitu-
ationen. 

Verfassungsrechtliche 
Voraussetzungen des be-
schleunigten Verfahrens 
(französische  
Verfassung) 

Art. 45 der  
französischen  
Verfassung 

(1) Jeder Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag wird nacheinander in beiden Kammern 
des Parlaments mit dem Ziel beraten, zur Annahme einer übereinstimmenden Fassung zu 
gelangen. Unbeschadet der Anwendung der Artikel 40 und 41 ist jeder Änderungsantrag in 
erster Lesung zulässig, wenn er einen selbst indirekten Bezug zu dem eingebrachten oder 
übermittelten Text hat. 

(2) Kann ein Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag wegen Uneinigkeit zwischen den bei-
den Kammern nach zwei Lesungen in jeder Kammer nicht angenommen werden, oder hat 
die Regierung nach einer einzigen Lesung in jeder Kammer die Einleitung des beschleunig-
ten Verfahrens beschlossen, ohne dass die Konferenzen der Präsidenten sich dem gemein-
sam widersetzt haben, so kann der Premierminister oder können bei einem Gesetzesvor-
schlag die Präsidenten der beiden Kammern zusammen einen paritätisch besetzten Aus-
schuss einberufen, der eine Fassung der noch strittigen Bestimmungen vorzuschlagen hat. 

(3) Die von dem paritätisch besetzten Ausschuss ausgearbeitete Fassung kann den beiden 
Kammern von der Regierung zur Annahme vorgelegt werden 

(4) Änderungsanträge sind nur mit Genehmigung der Regierung zulässig. 
 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
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(5) Gelangt der paritätisch besetzte Ausschuss nicht zur Annahme einer gemeinsamen Fas-
sung oder wird diese Fassung nicht gemäß den im vorangehenden Absatz genannten Be-
dingungen angenommen, so kann die Regierung nach einer erneuten Lesung in der Natio-
nalversammlung und im Senat die Nationalversammlung um eine endgültige Beschlussfas-
sung ersuchen. In diesem Falle kann die Nationalversammlung entweder die von dem pa-
ritätisch besetzten Ausschuss ausgearbeitete Fassung oder die von ihr zuletzt verabschie-
dete Fassung wieder aufnehmen, welche gegebenenfalls durch einen oder mehrere vom 
Senat angenommene Änderungsanträge abgeändert ist. 

Verfassungsrechtliche 
Regelungen zu die Ver-
fassung konkretisieren-
den „Organgesetze“ 
(französische  
Verfassung) 

Art. 46 der  
französischen  
Verfassung 

Gesetze, denen die Verfassung den Charakter von Organgesetzen verleiht, werden unter 
folgenden Bedingungen beschlossen und geändert: 
Der Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag kann in erster Lesung den Kammern erst nach 
Ablauf der im dritten Absatz von Artikel 42 festgesetzten Frist zur Beratung oder Abstim-
mung vorgelegt werden. Wenn das beschleunigte Verfahren unter den in Artikel 45 festge-
legten Bedingungen eingeleitet worden ist, kann der Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag 
der zuerst befassten Kammer jedoch nicht vor Ablauf von fünfzehn Tagen nach seiner Ein-
bringung zur Beratung vorgelegt werden. 

Verfassungsrechtliche 
Regelungen zur Haus-
haltsgesetzgebung  
(französische  
Verfassung) 
 

Art. 47 (1), (2) der  
französischen  
Verfassung 

Das Parlament beschließt die Haushaltsgesetzentwürfe gemäß den in einem Organgesetz 
vorgesehenen Bedingungen. 

Hat die Nationalversammlung in erster Lesung innerhalb einer Frist von vierzig Tagen 
nach Einbringung des Gesetzentwurfs keinen Beschluss gefasst, so überweist ihn die Re-
gierung dem Senat, der innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen einen Beschluss fassen 
muss. Danach wird gemäß den Bestimmungen in Artikel 45 verfahren. 

Art. 47 (3) der  
französischen  
Verfassung 

Hat das Parlament innerhalb einer Frist von siebzig Tagen keinen Beschluss gefasst, kön-
nen die Bestimmungen des Entwurfs durch eine gesetzesvertretende Verordnung in Kraft 
gesetzt werden. 

Art. 47 (4) der  
französischen  
Verfassung 

Wurde das Haushaltsgesetz über die Einnahmen und Ausgaben eines Haushaltsjahres 
nicht rechtzeitig eingebracht, um vor Beginn dieses Haushaltsjahres verkündet zu werden, 
so fordert die Regierung in einem Dringlichkeitsverfahren vom Parlament die Ermächti-
gung zur Steuererhebung und bewilligt durch Dekret die Mittel für die gesetzlich festgeleg-
ten Teile des Haushalts (3). Die in diesem Artikel vorgesehenen Fristen werden ausgesetzt, 
wenn sich das Parlament nicht in der Sitzungsperiode befindet. 

Verfassungsrechtliche 
Regelungen zu Gesetz-
entwürfen über die 

Art. 47-1 (1), (2) der fran-
zösischen  
Verfassung 

(1) Das Parlament beschließt die Gesetzentwürfe über die Finanzierung der Sozialversi-
cherung gemäß den in einem Organgesetz vorgesehenen Bedingungen. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
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Finanzierung der Sozial-
versicherung 
(französische 
Verfassung)  

(2) Hat die Nationalversammlung in erster Lesung innerhalb einer Frist von zwanzig Ta-
gen nach Einbringung des Gesetzentwurfs keinen Beschluss gefasst, so überweist ihn die 
Regierung dem Senat, der innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen einen Beschluss fas-
sen muss. Danach wird gemäß den Bestimmungen in Artikel 45 verfahren. 

Art. 47-1 (3) der  
französischen  
Verfassung 

Hat das Parlament innerhalb einer Frist von fünfzig Tagen keinen Beschluss gefasst, kön-
nen die Bestimmungen des Entwurfs durch eine gesetzesvertretende Verordnung in Kraft 
gesetzt werden. 

Art. 47-1 (4) der 
französischen  
Verfassung 

Die in diesem Artikel vorgesehenen Fristen werden ausgesetzt, wenn sich das Parlament 
nicht in einer Sitzungsperiode befindet, und in den Wochen, in denen jede Kammer ge-
mäß Artikel 28 Absatz 2 beschlossen hat, keine Sitzungen abzuhalten. 

Weitere Regelungen in 
der Geschäftsordnung 
des Senats  
(Règlement du Sénat et 
Instruction Générale du 
Bureau; auf Englisch: 
Standing Orders of the 
Senate) 

Art. 17 bis (1) of the 
Standing Orders of the 
Senate  

− zwei Wochen zwischen der Ausschussberatung über einen Gesetzentwurf der Regie-
rung oder eines Abgeordneten und der Beratung im Plenum 

Art. 65 of the Standing 
Orders of the Senate  

− unverzügliche Zuleitung jedes Regierungsentwurfs, über den der Senat bereits abge-
stimmt hat, aber noch nicht finalisiert ist, an die Regierung durch den Präsidenten des 
Senats 

Art. 17 bis and 44 ter of 
the Standing Orders of 
the Senate 

− zu Fristen für die Einreichung von Änderungsanträgen in verschiedenen Abschnitten 
des Gesetzgebungsverfahrens 

Österreich Verfassungsrechtliche 
Regelungen zum 
Gesetzgebungsverfahren 
(österreichische  
Verfassung;  
Bundes-Verfassungsge-
setz [B-VG]) 

Art. 42 (1) der  
österreichischen  
Verfassung 

Jeder Gesetzesbeschluss des Nationalrates ist unverzüglich von dessen Präsidenten dem 
Bundesrat zu übermitteln. 

Art. 42 (2), (3) der  
österreichischen  
Verfassung 

(2) Ein Gesetzesbeschluss kann, soweit nicht verfassungsgesetzlich anderes bestimmt ist, 
nur dann beurkundet und kundgemacht werden, wenn der Bundesrat gegen diesen Be-
schluss keinen mit Gründen versehenen Einspruch erhoben hat. 

(3) Dieser Einspruch muss dem Nationalrat binnen acht Wochen nach Einlangen des Ge-
setzesbeschlusses beim Bundesrat von dessen Vorsitzenden schriftlich übermittelt wer-
den; er ist dem Bundeskanzler zur Kenntnis zu bringen. 

Regelungen zum Volks-
begehren im  
Nationalrat-Geschäfts-
ordnungsgesetz  
(NR-GOG) 

§ 24 (2) NR-GOG Die Vorberatung eines Volksbegehrens hat innerhalb eines Monates nach Zuweisung an 
den Ausschuss zu beginnen. Nach weiteren vier Monaten ist dem Nationalrat jedenfalls 
ein Bericht zu erstatten. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
https://www.conseil-constitutionnel.fr/de/verfassung-vom-4-oktober-1958
https://www.senat.fr/reglement/reglement13.html
https://www.senat.fr/reglement/reglement13.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.pdf
https://www.parlament.gv.at/dokument/unterlagen/GOG-NR_dt_en.pdf
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Regelungen zum „Selbst-
ständigen Antrag“ von 
Abgeordneten im  
Nationalrat-Geschäfts-
ordnungsgesetz  
(NR-GOG) 

§ 26 (7) NR-GOG Hat ein Ausschuss die Vorberatung eines Selbständigen Antrages von Abgeordneten nicht 
binnen sechs Monaten nach Zuweisung der Vorlage begonnen, so kann vom Antragsteller 
bzw. von den Antragstellern verlangt werden, dass die Vorberatung innerhalb von acht 
Wochen nach der Übergabe des Verlangens aufgenommen wird. 

§ 26 (8) NR-GOG Darüber hinaus können der Antragsteller bzw. die Antragsteller eines Selbständigen Antra-
ges verlangen, dass der Ausschuss, dem der Antrag zugewiesen worden ist, ein Jahr nach 
Zuweisung der Vorlage dem Nationalrat Bericht zu erstatten hat. Ein solches Verlangen 
muss innerhalb von sechs Monaten nach Zuweisung überreicht und insgesamt von fünf 
Abgeordneten – den Antragsteller bzw. die Antragsteller eingerechnet - unterstützt wer-
den, wobei kein Abgeordneter mehr als zwei solcher Verlangen pro Jahr unterstützen darf. 

Weitere Verfahrensrege-
lungen in den Geschäfts-
ordnungen des National-
rates (NR-GOG) und des 
Bundesrates (GOBR) 

§ 108 NR-GOG Dieses Bundesgesetz kann nur auf Grund von Selbständigen Anträgen von Abgeordneten 
(§ 26) geändert werden. Solche Anträge sind nach Durchführung der ersten Lesung einer 
Ausschussberatung zu unterziehen. Der Ausschuss hat schriftlich Bericht zu erstatten, wo-
rauf die zweite Lesung im Nationalrat und frühestens 24 Stunden nach Abschluss der 
zweiten Lesung die dritte Lesung stattfindet. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 
82 Abs. 2 Z 2. 

§ 43 (1), (2) NR-GOG (1) Der Nationalrat kann auf Vorschlag des Präsidenten oder auf Antrag eines Abgeordne-
ten gemäß § 59 Abs. 1 jederzeit - auch während der Verhandlung über einen Gegenstand 
im Ausschuss – dem Ausschuss eine Frist zur Berichterstattung setzen. Dies gilt nicht für 
einen Untersuchungsausschuss, der aufgrund eines Verlangens gemäß § 33 Abs. 1 einge-
setzt ist. Die Bekanntgabe eines diesbezüglichen Vorschlages durch den Präsidenten oder 
die Stellung eines solchen Antrages hat vor Eingang in die Tagesordnung einer Sitzung zu 
erfolgen. Die Abstimmung hierüber ist, sofern keine Debatte stattfindet, vom Präsidenten 
nach Beendigung der Verhandlungen in dieser Sitzung vorzunehmen; findet eine Debatte 
statt, so erfolgt die Abstimmung nach Schluss dieser Debatte.(2) Die einem Ausschuss ge-
setzte Frist kann vom Nationalrat vor ihrem Ablauf erstreckt werden. Ein diesbezüglicher 
Antrag ist einem Fristsetzungsantrag gemäß Abs. 1  gleichzusetzen. 

§ 45 Abs. 3 GOBR Das Plenum des Bundesrates kann jederzeit auf Vorschlag des Präsidenten oder auf Antrag 
eines Bundesrates einem Ausschuß eine Frist zur Berichterstattung über einen zur Vorbe-
ratung zugewiesenen Gegenstand setzen. Die Bekanntgabe eines diesbezüglichen Vorschla-
ges oder die Antragstellung hat vor Eingang in die Tagesordnung zu erfolgen. Die Abstim-
mung darüber ist nach Erledigung der Tagesordnung vorzunehmen. 

https://www.parlament.gv.at/dokument/unterlagen/GOG-NR_dt_en.pdf
https://www.parlament.gv.at/dokument/unterlagen/GOG-NR_dt_en.pdf
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§ 44 NR-GOG (1) Die Verhandlung eines von einem Ausschuss vorzuberatenden Gegenstandes im Natio-
nalrat darf in der Regel nicht vor Ablauf von 24 Stunden nach erfolgter Verteilung des 
Ausschussberichtes stattfinden. 

(2) Nur auf Grund eines Vorschlages des Präsidenten und des darüber mit Zweidrittel-
mehrheit gefassten Beschlusses des Nationalrates kann von der Vervielfältigung des Aus-
schussberichtes oder von der 24stündigen Frist abgesehen werden. 

(3) Nach Ablauf einer dem Ausschusse zur Berichterstattung gesetzten Frist hat die Ver-
handlung in der dem Fristablauf nachfolgenden Sitzung selbst dann zu beginnen, wenn 
ein schriftlicher Ausschussbericht nicht vorliegt. 

§ 44 (3) GOBR (1) Die Verhandlung eines Gegenstandes im Bundesrat besteht, sofern die Geschäftsord-
nung nicht anderes bestimmt, aus der Berichterstattung, der Debatte und der Abstimmung. 

(2) Über einen Gegenstand, der einem Ausschuß zur Vorberatung zugewiesen wurde, hat 
die Verhandlung im Bundesrat in der Regel nicht vor Ablauf von 24 Stunden nach erfolg-
ter Verteilung des Ausschußberichtes zu beginnen. 
(3) Auf Vorschlag des Präsidenten kann der Bundesrat mit einer Mehrheit von mindestens 
zwei Dritteln der anwesenden Bundesräte beschließen, von der Vervielfältigung und Ver-
teilung des Ausschußberichtes oder von der 24stündigen Frist nach Abs. 2 abzusehen. 

Polen Verfassungsrechtliche 
Regelungen zum  
Gesetzgebungsverfahren  
(polnische Verfassung) 

Art. 121 (2) der  
polnischen Verfassung 

Innerhalb von dreißig Tagen seit der Weiterleitung des Gesetzes kann der Senat es entwe-
der ohne Änderungen annehmen, Änderungen beschließen oder es insgesamt ablehnen. 
Fasst der Senat innerhalb von dreißig Tagen nach der Weiterleitung des Gesetzes keinen 
Beschluss, gilt das Gesetz als in der vom Sejm beschlossenen Fassung angenommen. 

Art. 122 (2) der 
polnischen Verfassung 

Der Präsident der Republik Polen unterzeichnet das Gesetz innerhalb von einundzwanzig 
Tagen nach dem Tage der Vorlage und ordnet dessen Veröffentlichung im Gesetzblatt der 
Republik Polen an. 

Art. 122 (3), (5) der  
polnischen Verfassung 

(3) Vor der Unterzeichnung des Gesetzes kann der Präsident einen Antrag beim Verfas-
sungsgerichtshof einbringen, die Vereinbarkeit des Gesetzes mit der Verfassung zu prüfen. 
Der Präsident der Republik Polen darf die Unterzeichnung eines Gesetzes, das vom Verfas-
sungsgerichtshof für verfassungsmäßig erklärt worden ist, nicht verweigern. 

(5) Ruft der Präsident der Republik Polen den Verfassungsgerichtshof mit dem Antrag ge-
mäß Abs. 3 nicht an, kann er das Gesetz mit einem begründeten Antrag an den Sejm zur 
erneuten Beratung zurückverweisen. Nachdem der Sejm das Gesetz mit der Mehrheit von 
drei Fünfteln der Stimmen in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der gesetzlichen 
Abgeordnetenzahl erneut verabschiedet hat, unterzeichnet der Präsident das Gesetz inner-
halb von sieben Tagen und ordnet dessen Verkündung im Gesetzblatt der Republik Polen 

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/niemiecki/kon1.htm
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an. Wird das Gesetz vom Sejm erneut verabschiedet, steht dem Präsidenten das Recht, den 
Verfassungsgerichtshof gemäß Abs. 3 anzurufen, nicht zu. 

Weitere Regelungen in 
der Geschäftsordnung 
des Sejm zum Gesetzge-
bungsverfahren 
(auf Englisch: Standing 
Orders of the Sejm) 

Art. 37 (4) of the 
Standing Orders of the 
Sejm 

A first reading may be held no sooner than the seventh day following the delivery of a 
copy of the draft to the Deputies, unless the Sejm or a committee decides otherwise. 

Art. 44 (3) of the 
Standing Orders of the 
Sejm 

The second reading may be held no sooner than the seventh day following the delivery of 
a committee report to Deputies, unless the Sejm decides otherwise. 

Art. 48 of the Standing 
Orders of the Sejm 

The third reading may be held immediately, if the bill has not been returned to commit-
tees upon the second reading. 

Verfassungsrechtliche 
Regelungen zum dringli-
chen / beschleunigten 
Gesetzgebungsverfahren 
(polnische Verfassung)  

Art. 123 der polnischen  
Verfassung 

(1) Der Ministerrat kann eine von ihm beschlossene Gesetzesvorlage als dringend bezeich-
nen. Dieses Recht besteht nicht bei der Vorlage des Steuergesetzes, der Gesetze über die 
Wahl des Präsidenten der Republik Polen, des Sejm, des Senats und der Organe der örtli-
chen Selbstverwaltung, eines Gesetzes über die Struktur und Zuständigkeit der öffentli-
chen Gewalt oder von Gesetzbüchern. 

(2) Die Geschäftsordnung des Sejm und des Senats regeln Besonderheiten des Gesetzge-
bungsverfahrens im Fall einer dringenden Gesetzesvorlage. 

(3) Wird ein Gesetz als dringend bezeichnet, beträgt die Frist zur Beratung durch den Se-
nat vierzehn Tage, die Frist zur Unterzeichnung des Gesetzes durch den Präsidenten der 
Republik Polen - sieben Tage. 

Weitere Regelungen in 
der Geschäftsordnung 
des Sejm zum dringli-
chen / beschleunigten 
Gesetzgebungsverfahren 
(auf Englisch: Standing 
Orders of the Sejm) 

Art. 71 (1) of the 
Standing Orders of the 
Sejm 

The Marshal of the Sejm, when initiating proceedings on a bill brought to the Sejm by the 
Council of Ministers pursuant to Article 123 of the Constitution, hereinafter referred to as 
an "urgent bill," shall at the same time establish an indicative calendar for work in the 
Sejm on the bill. 

Art. 72 (1) of the 
Standing Orders of the 
Sejm 

The Marshal of the Sejm orders the printing of urgent bills as soon as they are received. 

Art. 73 of the Standing 
Orders of the Sejm 

(1) The first reading of an urgent bill shall be conducted at a session of the Sejm or a com-
mittee. The Marshal of the Sejm may order the first reading to be conducted without obser-
ving the deadline specified in Article 37, paragraph 4. 

(2) The Marshal of the Sejm, directing an urgent bill to the committees, shall at the same 
time set them a deadline for the presentation of the report, but no longer than 30 days. 

https://oide.sejm.gov.pl/oide/en/index.php?option=com_content&view=article&id=14798:the-standing-orders-of-the-sejm-of-the-republic-of-poland&catid=57:prawo
https://oide.sejm.gov.pl/oide/en/index.php?option=com_content&view=article&id=14798:the-standing-orders-of-the-sejm-of-the-republic-of-poland&catid=57:prawo
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/niemiecki/kon1.htm
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/niemiecki/kon1.htm
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/niemiecki/kon1.htm
https://oide.sejm.gov.pl/oide/en/index.php?option=com_content&view=article&id=14798:the-standing-orders-of-the-sejm-of-the-republic-of-poland&catid=57:prawo
https://oide.sejm.gov.pl/oide/en/index.php?option=com_content&view=article&id=14798:the-standing-orders-of-the-sejm-of-the-republic-of-poland&catid=57:prawo
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Art. 74 of the Standing 
Orders of the Sejm 

The urgent bill is placed by the Marshal of the Sejm on the agenda of the session of the 
Sejm closest to the end of the committee's work. 

Art. 75 of the Standing 
Orders of the Sejm 

Before the start of the second reading, the Council of Ministers may withdraw the urgency 
clause. 

Art. 77 of the Standing 
Orders of the Sejm 

The Marshal of the Sejm shall promptly, but no later than within 3 days of the day the 
Sejm passes an urgent bill, send to the Marshal of the Senate and the President, confirmed 
by his signature, the text of the passed bill. 

Art. 78 of the Standing 
Orders of the Sejm 

(1) A resolution of the Senate proposing certain amendments to an urgent bill passed by 
the Sejm or its rejection shall be considered by the Sejm at the sitting closest to its de-
livery. 

(2) The Marshal of the Sejm – due to the complexity of the Senate's proposal – may previ-
ously refer the Senate's resolution for consideration by the committees that considered the 
urgent bill. 

Art. 79 of the Standing 
Orders of the Sejm 

The text of the urgent law, determined as a result of consideration of the Senate's proposal, 
is sent by the Marshal of the Sejm to the President immediately, but no later than within 3 
days of its enactment. 

Art. 80 of the Standing 
Orders of the Sejm 

In proceedings on an urgent bill that the President has refused to sign, the Presidium of the 
Sejm shall so determine the course of work on the President's motion for reconsideration 
of the urgent bill that no more than 7 days shall elapse between the date of receipt of the 
President's motion and the date of final resolution of the matter by the Sejm. 

In addition, regardless of urgent legislative procedure, the Sejm may, in cases where it is 
clearly reasonable to do so, shorten the proceedingsin relation to bills as follows:  

1) by beginning the first reading immediately after the receipt of the bill or draft resolution 
by the Deputies; 
2) by beginning the second reading immediately after the conclusion of the first reading 
without referring the bill or draft resolution to committees; 

3) by beginning the second reading immediately after the receipt by the Deputies of a copy 
of a committee report. 
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Verfassungsrechtliche 
Regelungen zur  
Haushaltsgesetzgebung  
(polnische Verfassung) 

Art. 223 der polnischen  
Verfassung 

Der Senat kann Änderungen des Haushaltsgesetzes innerhalb von 20 Tagen nach der Wei-
terleitung an ihn beschließen. 

Art. 224 (1) der  
polnischen Verfassung 

Der Präsident der Republik unterzeichnet das Haushaltsgesetz oder das Gesetz zur proviso-
rischen Ausgabenermächtigung innerhalb von sieben Tagen, nachdem ihm das Gesetz 
vom Sejmmarschall vorgelegt worden ist. Die Vorschrift des Art. 122 Abs. 5 findet auf das 
Haushaltsgesetz und das Gesetz zur provisorischen Ausgabenermächtigung keine Anwen-
dung. 

Art. 224 (2) der  
polnischen Verfassung 

Ruft der Präsident der Republik vor der Unterzeichnung des Haushaltsgesetzes oder des 
Gesetzes zur provisorischen Ausgabenermächtigung den Verfassungsgerichtshof wegen der 
Vereinbarkeit dieses Gesetzes mit der Verfassung an, so hat der Verfassungsgerichtshof in 
dieser Angelegenheit nicht später als innerhalb von zwei Monaten nach der Antragstel-
lung zu entscheiden. 

Art. 225 der  
polnischen Verfassung 

Wird die Haushaltsgesetzesvorlage nicht innerhalb von vier Monaten nach der Einbrin-
gung beim Sejm dem Präsidenten der Republik zur Unterzeichnung vorgelegt, kann der 
Präsident innerhalb von vierzehn Tagen die Verkürzung der Sejmamtszeit anordnen. 

Schweden Zum Gesetzgebungsver-
fahren nach dem Reichs-
tagsgesetz  
(auf Englisch:  
Riksdag Act) 

Kapitel 9 Art. 3 des  
Reichstagsgesetzes  

In response to a proposal from the Speaker, the Riksdag determines the latest date on 
which bills which, in the Government’s view, should be considered during the current 
Riksdag session may be submitted. If a particular date is prescribed in this Act, that date 
however applies. 

 

A decision under paragraph one does not apply: 

1. If, pursuant to law, the Government seeks the approval of the Riksdag for a statutory in-
strument which has already been issued; or 

2. If the Government considers that exceptional grounds exist for submitting a bill at a la-
ter date. 

Kapitel 9 Art. 12 des  
Reichstagsgesetzes 

A private member’s motion arising out of a government bill, a written communication, a 
submission or a report from a Riksdag body other than a committee may be introduced as 
part of the matter no later than fifteen days from the date on which the matter was no-
tified to the Chamber. 

Kapitel 9 Art. 13 des  
Reichstagsgesetzes  

If a bill or submission must be dealt with promptly, the Riksdag may, if it finds that there 
are exceptional grounds for so doing, decide to curtail the period during which private 
members’ motions may be introduced, in response to a proposal from the Government or 
the Riksdag body which made the submission. 

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/niemiecki/kon1.htm
https://www.riksdagen.se/globalassets/05.-sa-fungerar-riksdagen/demokrati/the-riksdag-act-2023_new.pdf
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Where special grounds exist, the Riksdag may decide, in response to a proposal from the 
Speaker, to extend the period during which private members’ motions may be introduced. 

Kapitel 11 Art. 2 des  
Reichstagsgesetzes  

A report or statement from a committee shall be available to members no later than two 
days before the matter in question is to be considered. 

Kapitel 11 Art. 2 des  
Reichstagsgesetzes 

A matter shall be settled in the electoral period in which it is introduced. The Riksdag 
may, however, decide that consideration of the matter may be deferred to the first parlia-
mentary session of the next electoral period. 

Kapitel 11 Art. 20 des  
Reichstagsgesetzes  

A draft law that has been held in abeyance for twelve months under Chapter 2, Article 22, 
paragraph one of the Instrument of Government shall be examined before the end of the 
following calendar year. 
If another draft law is closely connected with legislation held in abeyance under paragraph 
one of the provisions referred to above, the Riksdag may, on the basis of a proposal from 
the committee within whose remit the matter falls, determine that it shall be settled within 
the time applying to the examination of the draft law held in abeyance. 

If a matter under this Article cannot be settled within the time prescribed due to the 
calling of an extraordinary election, it shall be settled as soon as possible after the newly-
elected Riksdag convenes. 

Spanien Verfassungsrechtliche 
Regelungen zum  
Gesetzgebungsverfahren 
(spanische Verfassung) 

Art. 90 (1) der  
spanischen Verfassung 

Nach der Annahme des Entwurfs eines ordentlichen Gesetzes oder eines Organgesetzes 
durch den Kongress setzt der Präsident desselben unverzüglich den Senatspräsidenten 
darüber in Kenntnis, welcher den Text dem Senat zur Beratung vorlegt. 

Art. 90 (2) der  
spanischen Verfassung 

Im Zeitraum von zwei Monaten nach Erhalt des Textes kann der Senat mittels einer be-
gründeten Erklärung sein Veto einlegen oder Änderungsanträge einbringen. Der Entwurf 
kann dem König nicht zur Billigung vorgelegt werden, ohne dass der Kongress im Falle ei-
nes Vetos den ursprünglichen Text mit absoluter Mehrheit oder nach Ablauf von zwei Mo-
naten nach der Einlegung desselben mit einfacher Mehrheit ratifiziert oder sich über die 
mit einfacher Mehrheit beschlossene Annahme oder Ablehnung der Änderungen geäußert 
hat. 

Art. 90 (3) der  
spanischen Verfassung 

Bei den von der Regierung oder dem Kongress als dringlich erklärten Entwürfen wird die 
Frist von zwei Monaten, über die der Senat zur Einlegung eines Vetos oder eines Ände-
rungsantrags verfügt, auf zwanzig Tage verkürzt. 

Art. 91 der  
spanischen Verfassung 

Der König billigt in einem Zeitraum von fünfzehn Tagen die von den Cortes Generales ver-
abschiedeten Gesetze, verkündet sie und ordnet ihre unverzügliche Veröffentlichung an. 

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionALEMAN.pdf
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Weitere Regelungen in 
der Geschäftsordnung 
des Abgeordnetenkon-
gresses zum Gesetzge-
bungsverfahren  
(Reglamento del  
Congreso de los  
Diputados; auf Englisch: 
Standing Orders of the 
Congress of Deputies) 

Sec. 69 der  
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses  

No debate may start without prior distribution to all members entitled to attend the ple-
nary sitting or the committee meeting, as the case may be, at least forty-eight hours in ad-
vance, of the report, opinion or documents which is to serve as the basis of such debate, 
unless otherwise resolved by the Bureau of the House or of the committee, with proper jus-
tification. 

Sec. 78 der  
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses  

(1) For the passage of resolutions, the full House and its bodies shall be assembled in ac-
cordance with these Standing Orders and with the attendance of the majority of their 
members. 

(2) If at voting time, or after a vote has been taken, it is found that the quorum referred to 
in the preceding paragraph is not present, the voting shall be postponed for a maximum 
period of two hours. If after the lapse of this time it again proves impossible for a vote to 
be validly taken, the matter shall be referred to the decision of the appropriate body at its 
next sitting. 

Sec. 90 (1) der  
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses 

Unless otherwise provided, terms expressed in days in these Standing Orders shall be 
counted as business days and those expressed in months shall be reckoned from date to 
date. 

Sec. 92 der  
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses 

(1) The tabling of documents with the Register of the Secretary General of Congress may be 
made on such days and at such times as the Bureau shall appoint.  

(2) Documents delivered to the Post Office within the term allowed shall be accepted, pro-
vided the requirements laid down for this purpose in the Administrative Procedure Act 
are complied with. 

Sec. 109 der Geschäfts-
ordnung des Abgeordne-
tenkongresses 

Bills submitted by the Government shall have an explanatory memorandum and the neces-
sary supporting information attached to them so as to make possible a decision thereon. 
The Bureau of Congress shall cause the bill to be published, set a date for the opening of 
the period during which amendments may be proposed and refer the bill to the appropri-
ate committee. 

Sec. 110 (1) der  
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses 

After a bill has been published, Members and parliamentary groups shall be allowed a 
term of fifteen days in which to propose amendments thereto, in writing addressed to the 
bureau of the committee. The document containing the amendments must be signed by the 
spokesman, or person deputising for him, of the parliamentary group to which the Member 
belongs, merely for purposes of information. The omission of this formality may be made 
good prior to the beginning of committee discussion.  

https://www.congreso.es/webpublica/ficherosportal/standing_orders_02.pdf
https://www.congreso.es/webpublica/ficherosportal/standing_orders_02.pdf
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Sec. 113 (1), (2) der  
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses 

(1) After the debate on the whole bill has concluded, where such a debate has been held, 
and in any event after the expiration of the term allowed for the tabling of amendments, 
the committee shall appoint among its members one or more rapporteurs who on the basis 
of the text and of amendments proposed to its sections, shall make a report within the next 
fifteen days. 

(2) Without prejudice to the provisions of Section 43.3, hereof, the bureau of the commit-
tee may extend the term allowed for the issuing of the report, where the importance or 
complexity of the bill so requires. 

Sec. 117 der  
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses 

Within forty-eight hours of conclusion of the report, parliamentary groups shall make 
known by notice addressed to the Speaker any dissenting opinions and amendments de-
fended by them and voted upon in the committee, but not included in the report, if they 
intend to defend them again on the floor of the House. 

Sec. 119 der  
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses 

After the debate on a bill has concluded, if, as a consequence of the adoption of a dissenting 
opinion or an amendment, or of the voting of the articles, the resulting text may prove to be 
inconsistent or obscure in any respect, the Bureau may, on its own initiative or at the request 
of the committee, send the text passed by the full House back to the committee, solely in 
order that the committee, within one month, may prepare a harmonious draft respecting the 
decisions of the full House. The text so drafted shall be submitted for final decision to the 
Plenum, which shall adopt or reject it as a whole, by a single vote. 

Sec. 122 der  
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses 

(1) Where the Senate has exercised its veto against a bill, the debate shall conform to the 
provisions for debates on a whole text. Upon conclusion of the debate, the text initially 
adopted by the Congress shall be put to the vote and if ratified by the favourable vote of 
the overall majority of members of the House, the veto shall be lifted.  

(2) If it does nor obtain such a majority, the bill shall be put to the vote after two months 
have elapsed from the exercising of the veto. If on this further vote the bill secures a single 
majority of the votes cast, the veto shall also be lifted; otherwise the bill shall stand rejec-
ted. 

Sec. 126 (1) - (3) der  
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses 

(1) Private Members’ bills in Congress may be adopted in the initiative of: (1) a Member, 
with the signature of fourteen other members of the House; (2) a parliamentary group with 
the sole signature of its spokesman. 

(2) Once the initiative has been exercised, the Bureau of the House shall order the publica-
tion of the bill and its reference to the Government, to enable the latter to express its o-
pinion as to whether or not it should be taken into consideration, as well as its approval or 
otherwise as to its further examination if it entails an increase in budgeted appropriations 
or a reduction in the budgeted revenue. 
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(3) If thirty days elapse without the Government having expressly refused to grant its as-
sent to the consideration thereof, the bill may then be included in the agenda of the Ple-
num for its taking into consideration. 

Sec. 151 (1) der  
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses 

The debate and voting on the ratification or annulment of a Royal Decree-Law shall be car-
ried out on the floor of the House, or in the Permanent Deputation, within thirty days from 
its promulgation, pursuant to Section 86.2 of the Constitution. Nevertheless, a Decree-Law 
may be included on the agenda for debate voting as soon as it has been printed in the Offi-
cial Gazette. 

Verfassungsrechtliche 
Regelungen zu Gesetzes-
verordnungen bei außer-
ordentlicher und drin-
gender Notwendigkeit 
(spanische Verfassung) 

Art. 86 der spanischen 
Verfassung 

(1) Im Falle einer außerordentlichen und dringenden Notwendigkeit kann die Regierung 
provisorische gesetzgebende Verfügungen in Form von Gesetzesverordnungen (Decretos-
leyes) erlassen, die sich jedoch nicht auf die Ordnung der grundlegenden Institutionen des 
Staates, auf die in Titel 1 geregelten Rechte, Pflichten und Freiheiten der Bürger, auf die 
Ordnung der Autonomen Gemeinschaften oder auf das allgemeine Wahlrecht beziehen 
dürfen. 
(2) Die Gesetzesverordnungen müssen unverzüglich dem Kongress vorgelegt werden, der 
hierzu einberufen wird, sofern er sich nicht in einer Sitzungsperiode befindet, und müssen 
innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Verkündigung einer Debatte und Gesamtabstimmung 
unterworfen werden. Der Kongress muss sich innerhalb dieser Frist ausdrücklich über die 
Bestätigung oder Aufhebung äußern. Zu diesem Zweck sieht die Geschäftsordnung ein 
summarisches Sonderverfahren vor. 

(3) Innerhalb der in Absatz 2 festgesetzten Frist können die Cortes die Gesetzesverordnun-
gen im Eilverfahren wie Gesetzesentwürfe behandeln. 

Weitere Regelungen in 
der Geschäftsordnung 
des Abgeordnetenkon-
gresses bei dringlichen / 
beschleunigten Gesetzge-
bungsverfahren  
(Reglamento del  
Congreso de los  
Diputados; auf Englisch: 
Standing Orders of the 
Congress of Deputies) 

Sec. 93 der  
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses 

(1) At the request of the Government, two parliamentary groups or one-fifth of the Mem-
bers, the Bureau may resolve that certain business be transacted by the urgent procedure.  

(2) If the resolution is adopted while a formality is in progress, the urgent procedure shall 
apply to the formalities subsequent thereto. 

Sec. 94 der  
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses 

Without prejudice to the provisions of Section 91 hereof, terms shall have one-half of the 
duration established for ordinary terms. 

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionALEMAN.pdf
https://www.congreso.es/webpublica/ficherosportal/standing_orders_02.pdf
https://www.congreso.es/webpublica/ficherosportal/standing_orders_02.pdf
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Weitere haushaltsbezoge-
nen Regelungen in der 
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses 
(Reglamento del  
Congreso de los  
Diputados; auf Englisch: 
Standing Orders of the 
Congress of Deputies) 

Sec. 111 (1) - (3) der  
Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenkongresses 

(1) Consideration of amendments to a bill entailing an increase in budgetary appropria-
tions or a reduction in budgetary revenue shall require Government’s authorization.  

(2) To this end, the reporting sub-committee entrusted with the drafting of the report shall 
refer to the Government, through the Speaker, any amendments which in its view may fall 
under the provisions of the preceding paragraph.  

(3) The Government shall give a reply with a statement of the reasons thereof within a 
term of fifteen days, after the expiry of which term it shall be deemed that the Govern-
ment’s silence signifies authorization. 

 

*** 

https://www.congreso.es/webpublica/ficherosportal/standing_orders_02.pdf
https://www.congreso.es/webpublica/ficherosportal/standing_orders_02.pdf
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